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Wichtige Novelle zum 
5jähriger Wohnsitz im Lande wird Voraussetzung zujr Erteilung von Bewilligungen 

* £J * 

108. Jahrgang - Nr. 54 

Die Fürstliche Regierung unterbrei
tete dem Landtag nachstehenden 
Bericht und Antrag über die Abän
derung des Gewerbegesetzes. 
Beseitigung von 
Rechtsunsicherheiten 
Seit dem Inkrafttreten des Gewer
begesetzes vom 10. Dezember 1969, 
LGB1. 1970 Nr. 21, sind einerseits 
im Bereiche unserer gewerblichen 
Wirtschaft Aenderungen eingetre
ten, die einer gesetzlichen Re
gelung bedürfen, andererseits tre
ten bei der Handhabung des be
stehenden Gewerbegesetzes in for
meller Hinsicht, insbesondere in 
Bezug auf die Erlöschung von Ge
werbeberechtigungen infolge 
Nichtausübung des Gewerbes, 
Rechtsunsicherheiten auf, die durch 
eine entsprechende Gesetzesie-
gelung verhindert werden können. 

Für die Eröffnung eines neuen 
Gewerbebetriebes soll für den Ge

werbetreibenden oder bei den 
durch eine juristische Person be
triebenen Gewerben für den Ge
schäftsführer ein gewisses gefestig
tes Verhältnis zu unserem Lande 
Voraussetzung sein. Diesem Erfor
dernis soll durch einen mindestens 
fünfjährigen Wohnsitz im Lande 
vor dem Antritt des Gewerbes 
Rechnung getragen werden. 
Mindestens 5 Jahre Wohnsitz 
Neben den im bisherigen Gesetz ge
nannten allgemeinen Vorausset
zungen ist es gemäss dieser Novelle 
erforderlich, dass der Unternehmer 
zum selbständigen Betrieb eines 
Gewerbes einen mindestens fünf
jährigen Wohnsitz im Lande nach
weisen muss. Diese Regelung gilt 
jedoch nur für die Neugründung 
eines Gewerbebetriebes; für die 
Weiterführung bestehender Gewer
bebetriebe als Inhaber, Stellvertre
ter, Pächter oder Geschäftsführer 

oder wenn sonstige besonders be-
rücksichtigungswüjrdige Gründe 
vorliegen, kann dre Regierung von 
der Erfüllung dieser Bedingung ab
sehen. ? 

V . 
Gewerbebewilligurig fUr Ausländer 
Ausländische Staatsangehörige be
dürfen zur selbständigen Ausübung 
eines Gewerbes äi^'jeden Fall einer 
Gewerbebewilligung, Die Bewilli
gung wird ihnen jedoch nur erteilt, 
wenn / 
# durch Staatsverträge oder Ge

genseitigkeitserklärungen Ge
genrecht gehalten wird; oder 

# sie die Niederlassungsbewilli
gung besitzen. 

Die Position des Geschäftsführers 
Die bestehende, gesetzliche Rege
lung, wonach " der Geschäftsführer 
dauernd im Unternehmen tätig sein 
muss, führte in der Praxis zu 

erheblicher Rechtsunsicherheit, zu
mal damit nicht definiert ist, ob der 
Unternehmer dauernd, d. h. aus
schliesslich, im Unternehmen tätig 
sein muss, oder sich die Anwe
senheit lediglich auf jene Zeit be
schränkt, in welcher die Anwesen
heit des Geschäftsführers unbedingt 
erforderlich ist. Aus diesem Grunde 
wird in der Novelle klargestellt, 
dass der Geschäftsführer einer ge
werbetreibenden juristischen Per
son hauptberuflich im Unternehmen 
tätig sein muss. 
Nicht nur dem Namen nach 
Neu eingeführt wird in Artikel 17, 
dass die Mehrheit der mit der Ver
waltung betrauten Personen in 
Liechtenstein wohnhaft sein und 
die liechtensteinische Staatsan
gehörigkeit oder die Niederlas
sungsbewilligung besitzen muss. 
Wenn mit der Verwaltung eine ein
sige Person betraut ist, so muss 

Arbeitsgruppe Wahlrecht + Demokratie 
Eine Resolution an der Frühjahrstagung des Jugendreferates 
Anlässlich der Frühjahrstagung des 
Liechtensteiner 'Jügendrefer ates 
vom 13. April 1975 in der Aula der 
Oberschule Vaduz, wurde von jun
gen Teilnehmern auf Mängel im 
liechtensteinischen Wahlrecht auf
merksam gmacht. 

Ihnen ist in einem Interview mit 
dem zu Beginn des Jahres zurück
getretenen Präsidenten des Staats
gerichtshofes, Fürstlicher Hofrat Dr. 
Rupert Ritter, aufgefallen, dass eine 
Partei, die bei Landtagswahlen die 
Mehrheit erzielt, trotzdem im Land
tag nur mit der Minderheit der 
Mandate vertreten sein kann. Unter 
Mehrheit ist zu verstehen, dass 
mehr als 50 Prozent der für die Ver
teilung der Mandate massgeblichen 
Stimmen des ganzen Landes er
reicht werden müssen. 

Ordens
verleihung 
Wie die Fürstliche Kabinettskanzlei 
mitteilt hat Seine Durchlaucht der 
Landesfürst mit Entschliessung vom 
27. März 1975 
% Regierungschef Dr. Walter 
K i e b e r das Gross-Kreuz des 
Fürstlich Liechtensteinischen Ver
dienstordens und 
% Regierungschef-Stellvertreter 
Hans B r u n h a r t  das Komtur-
Kreuz mit Stern des Fürstlich Liech
tensteinischen Verdienstordens 
verliehen. 

Seine Durchlaucht der Landes
fürst hat Regierungschef Dr. Kieber 
und Regierungschef-Stellvertreter 
Hans Brunhart am Montag, den 
14. April 1975, auf Schloss Vaduz 
zur Ueberreichung der Ordensaus
zeichnung empfangen. 

Wir  gratulieren zu den hohen 
und verdienten Auszeichnungen 
sehr herzlich. ' 

Aufgrund dieses Vorstosses wur
de durch die Versammlung eine 
Arbeitsgruppe zur Prüfung dieses 
Mangels eingesetzt. Aufgrund des 
abschliessenden Berichtes dieser 
Arbeitsgruppe stellte die Ver
sammlung folgendes fest: 
# Für die Wahl des Landtages gilt 
das Verhältniswahlsystem, auch 
Proporz genannt. Das heisst, dass 
Parteien, die sich an einer Wahl be
teiligen, ihrer Stimmenstärke ent
sprechend Mandate zugeteilt erhal
ten. 
% Durch die Einteilung in zwei 
Wahlkreise werden dem Oberland 
9 Abgeordnete, dem Unterland 6 
Abgeordnete garantiert. 
# Proporzsystem und Wahlkreis
einteilung sind Prinzipien unseres 
Wahlrechtes, die nicht angetastet 
werden dürfen. 
# Das Landtagswahlrecht lei tet  
aber an einem schweren Mangel. 
Heute ist es nämlich möglich, dass 
eine Partei bei einer Landtagswahl 
mehr als 50 Prozent der für die 
Mandatsverteilung massgeblichen 
Stimmen des ganzen Landes er
reicht, dennoch aber die Min
derheitspartei bleibt, und die an
dere Partei, die stimmenmässig 
verloren hat, die Mehrheit der 
Landtagsmandate und den Regie
rungschef erhält. 
9 Dieser Mangel gefährdet das Ur-
prinzip der Demokratie, weil er den 
Sinn der Wahlen, nämlich durch 
das Volk auf gerechtem Weg eine 
Mehrheit zu bestimmen, die für vier 
Jahre die Verantwortung im Staate 

trägt, auf den Kopf stellt. 
% Der Mangel war in unserem 
Wahlrecht nicht immer vorhanden. 
Von 1939 bis 1960 gab es gesetzli
che Bestimmungen, die verhinder
ten, dass eine Partei, die die Land
tagswahlen stimmenmässig verlo
ren hatte, trotzdem die Mehrheit 
der Landtagsmandate und den Re
gierungschef erhält. Diese Bestim
mungen sind im Jahre 1969 wegen 
eines Formfehlers aufgehoben wor
den. Sie waren nur in einem Gesetz 
und nicht in der Verfassung ver
ankert. 
Die Versammlung fordert deshalb 
O Der festgestellte Mangel muss 
im Interesse des gerechten Funk
tionierens unserer Demokratie auf 
rechtlich einwandfreie Art beseitigt 
werden, damit gewährleistet ist, 
dass eine Partei, die bei Land

tagswahlen mehr als 50 Prozent der 
für die Mandatsverteilung mass
geblichen Stimmen des ganzen Lan
des erreicht hat, auch im Landtag 
die Mehrheit und den Regierungs
chef erhält. 

Die verfassungsmässige Garantie 
der Vertretung des Unterlandes 
durch 6 und jene des Oberlandes 
durch 9 Abgeordnete darf dadurch 
auf keinen Fall angetastet werden. 
• An, den Vorstand des Liechten
steiner Jugendreferates wird der 
Antrag gestellt, in Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe der Früh
jahrstagung vom 13. April 1975 un
verzüglich alle geeigneten Schritte 
zur Durchsetzung obiger Forderung 
einzuleiten. 

Dieser Antrag der Arbeitsgruppe 
wurdei von der Versammlung an
genommen. 

Hilfe für Vietnam-Flüchtlinge 
Ein riesiger FlUchtiingsstrom bewegt sich In Südvietnam. Ueber eine halbe 
Million Menschen sind an die Küste und nach Süden aufgebrochen. Die 
Zahl der Flüchtlinge wird In den nächsten Tagen eine Million erreicht 
haben. Die Aufnahme und die Versorgung der erschöpften armen und zum 
Teil verwundeten Menschen stellt das Rote Kreuz vor grosse Probleme. 
Das Elend Ist unvorstellbar. Die ortsansässigen Hilfswerke bemühen sich, 
die Not zu lindern; aus eigener Kraft ist dies allerdings nicht möglich. FUr 
die Anschaffung von Lebensmitteln, Zelten und Medikamenten bitten wir 
um Ihre Hilfe und um Ihre Spende, und wir danken Ihnen im voraus von 
Herzen dafür. Spenden erbitten wir einzubezahlen bei: Liechtensteinische 
Landesbank oder Bank in Liechtenstein AG oder Verwaltungs- und Prlvat-
Bank AG oder Postscheckkonto: 90-10364. 

Erste Arbeitstagung auf Schloss Vaduz 
Das hat es bisher noch nie gegeben! 
Erstmals in der Geschichte des 
liechtensteinischen Sports fand eine 
Arbeitstagung einer liechtenstei
nischen Sportinstitution auf Schloss 
Vaduz und unter aktiver Mitwir-
kung S. D. des Landesfürsten statt. 
Erörtert wurden, vor allen Dingen 
statutarische Probleme des Natio
nalen Olympischen Komitees. Es 
gab dort einige Punkte, die vom: 
IOC beanstandet wurden und die 
nunmehr aus der Welt geschafft 
worden sind. 
, Nach den massiven. Erhöhungen 

für die Aufenthalte der Athleten 

durch Innsbruck und Montreal 
(Verdoppelung des Tagestarifes seit 
den Spielen in München 1972 yon 
Dollar 12. — auf Dollar 25.—) stan
den bei den Gesprächen auf Schloss 
Vaduz naturgemäss auch die finan
ziellen Probleme im Vordergrund 
des Interesses. Man will hier ge
meinsame Wege suchen, um den 
liechtensteinischen Athleten, die 
die vorgeschriebenen Limiten er
reichen/eine Teilnähme zu ermög
lichen.. . 

Diskutiert wurde; auch,. auf 
Schloss Vaduz über, die neue Regejl 
26 des IOC, die Amlteurregel. S. D. 

der Landesfürst erkundigte sich ein
gehend darüber, ob die liechtenstei
nischen Athleten mit den neuen Be
stimmungen konform gehen. Die 
Beschlussfassung zur Teilnahme am 
IOC-Kongress in Rom, bei dem 
sämtliche Nationalen Olympischen 
Komitees der Welt plus das be
rühmte Exekutivkomitee anwesend 
sein werden, rundete den ersten 
Arbeitstag des NOK auf Schloss 
Vaduz ab. Es brachte einige Auf
schlüsse über das Wirken und 
Schaffen dieser Institution. Es wa
ren dabei: 

Di-. Peter Ritter (Präsident), Baron 
von Falz-Fein (Sekretär), Ernst 
Gassnei; (Sportbeirat), R.; Schädler 
(Skiverband), Franz Schädler (Ro-

- ^ ' delklub Triesenberg), Bruno.Meyer? 
hans (Judo), Rudi Matt (Leicht
athletik), Gebhard Hoch (Fussball), 
Leo Hoch (Schützen) und Louis 
Oehri (Rad). 

diese in Liechtenstein wohnhaft 
sein und die liechtensteinische 
Staatsbürgerschaft oder die Nie
derlassungsbewilligung besitzen. 
Dadurch soll verhindert werden, 
dass einzelne liechtensteinische 
Staatsangehörige nur pro forma 
ihren Namen zur Verfügung stellen. 

In Artikel 17 wird eine analoge 
Regelung für Kommanditgesell
schaften und Kollektivgesellschaf
ten eingeführt. 

Frühjahrstagung der Jugend 

Mängel im 
Wahlrecht? 
Könnte e s  theoretisch und praktisch 
in unserem Lande passieren,  d a s s  
e ine  Partei die Mehrheit im Landtag 
und in de r  Regierung erhält, obwohl 
s ie  nicht über  die  Mehrheit d e r  für 
die Mandatszuteilung massgeb
lichen Stimmen im ganzen Lande 
verfügt? Nach Auffassung d e r  Früh
jahrstagung d e s  Liechtensteiner J u 
gendreferates,  die am Sonntag,  
sozusagen  unter Ausschluss aller 
chargierten Politiker in Vaduz statt
fand, könnte  es.  Bedingt durch e ine  
Entscheidung d e s  Staatsgerichtsho
fes  a u s  d e m  J a h r e  1Ö59 muss te  d ie  
bis dahin gel tende Mehrheitsklausel 
a u s  formaljuristischen Gründen a u s  
d e m  Wahlgesetz gestr ichen werden.  
Ueber dem Prinzip d e r  beiden histo
rischen Wahlkreise und unter  Be
rücksichtigung d e r  ihnen zus tehen
den  Abgeordneten-'-MieÄBgte d ie se  

Die aktuelle Frage 

Bestimmung, d a s s  a m  Ende einer  
Landtagswahl in jedem Falle, j e n e  
Partei d ie  Mehrheit in de r  Volksver
tretung zu stellen habe,  welche auch  
über die Mehrheit d e r  für d ie  Man
datszuteilung gültigen und m a s s 
geblichen Stimmen d e s  ganzen  Lan
d e s  auf sich vereinigen konnte. Auf
geweckt  durch ein diesbezügliches 
Interview mit dem langjährigen Prä
sidenten d e s  Staatsgerichtshofes 
(aus Anlass d e s  Jubiläums 50 J a h r e  
Verfassungsrichtsbarkeit), handel te  
die  J u g e n d  schnell und se lbs tbe-
wusst. Gestern gingen uns und d e n  
anderen  Redaktionen d e r  Text einer 
Resolution zu, d e r  die  Beseitigung 
d ieses  Mangels unter  Berücksichti
gung d e r  bes tehenden Wahkreis-
einteilung fordert. Gleichzeitig 
überliessen uns d ie  Vertreter d e r  
Arbeitsgruppe «Mehrheitsprinzip» 
auch Manuskripte über  Gespräche  
mit Politikern, die s i e  a u s  e igener  
Initiative in beiden Parteien gesuch t  
und zum Thema befragt haben.  Mit 
Recht anerkennen die  Vertreter d e r  
Jugend  die spontane  Bereitschaft 
aller angesprochenen Politiker (Re-
gierungs, Landtags- und Parteien
vertreter) auf d a s  Problem ein
zugehen und Stellung zu beziehen.  
Wir begnügen  uns  in d e r  häutigen 
Ausgabe  mit d e r  Wiedergabe d e r  
Resolution, wie s i e  anlässlich d e r  
Vaduzer Frühjahrstagung beschlös
s e n  wurde. Auf die einzelnen Inter
views und auf d a s  Thema im all
gemeinen werden wir in d e n  fol
genden  Ausgaben zurückkommen. 
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